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Neues Modellverfahren

Als das Thema Trauma und Psyche in das 
Programm der unfallmedizinischen Ta-
gung aufgenommen wurde, ging die Pro-
jektgruppe Trauma und Psyche der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) davon aus, dass zu diesem Zeit-
punkt das neue Modellverfahren, wie es 
ab 01.07.2011 umgesetzt wird, vorgestellt 
werden könne. In einigen Punkten erwies 
sich die Abstimmung jedoch als schwieri-
ger und zeitaufwendiger als zunächst an-
genommen, sodass im vorliegenden Bei-
trag nur der aktuelle Stand der Diskussion 
dargestellt werden kann.

Das zurzeit gültige Modellverfahren 
stammt aus dem Jahr 2004 und zeigt in-
zwischen einigen Überarbeitungsbedarf. 
Bei der äußeren Form ist das recht ein-
fach. Hier soll, soweit möglich, eine An-
gleichung an die aktuellen D-Arzt-An-
forderungen (D-Arzt: Durchgangsarzt) 
erfolgen. Beim Verfahrensablauf ist auf-
grund der Veränderungen in der Arbeits-
weise der Unfallversicherungsträger und 
insbesondere der Einführung des Reha-
bilitationsmanagements eine Aktualisie-
rung notwendig. Im vorliegenden Beitrag 
wird insbesondere auf die Vorstellungen 
zur Qualifikation der Behandler einge-
gangen. 

Qualifikation der Behandler 

In der Vergangenheit zeigte sich, dass 
nicht alle am Modellverfahren beteilig-
ten Psychotherapeuten zur Behandlung 
von psychischen Gesundheitsschäden, 
wie sie im Zusammenhang mit Arbeits-

unfällen auftreten, optimal geeignet sind. 
Somit ist zunächst zu klären, über welche 
Qualifikation ein Psychotherapeut verfü-
gen muss, der für die Behandlung akut 
traumatisierter Patienten prädestiniert ist. 
Hierzu wurde die beratende Psychothera-
peutin des Landesverbands Nordost der 
DGUV befragt, wobei sich schnell heraus-
stellte, dass diese Frage, da sie sich auf die 
Beteiligung von ärztlichen und psycholo-
gischen Psychotherapeuten bezieht, auch 
politisch relevant ist. Um zu einem ausge-
wogenen Bild zu kommen, wurden ent-
sprechende Fragen an die Bundesärzte-
kammer und die Bundespsychotherapeu-
tenkammer gesandt. Die Antworten zeig-
ten, dass ein Konsens nicht einfach sein 
wird, und so wurde, um ein breites und 
ausgewogenes Bild zu erreichen, eine Ex-
pertenrunde eingeladen. Teilnehmer wa-
ren Vertreter der Bundesärztekammer, 
der Bundespsychotherapeutenkammer, 
im Modellverfahren beteiligte ärztliche 
und psychologische Psychotherapeuten, 
Vertreter der Fachgesellschaften Deut-
sche Gesellschaft für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Nervenheilkunde (DGPPN) 
und Deutschsprachige Gesellschaft für 
Psychotraumatologie (DeGPT) sowie der 
Sprecher der psychologischen Abteilun-
gen der BG-Kliniken (BG: Berufsgenos-
senschaften). Entscheidende Fragen wa-
ren:
F		Sind alle Richtlinienverfahren gleich 

gut geeignet?        
F		Ist Traumatherapie als Zusatzqualifi-

kation zu fordern?        
F		Sollte eine spezielle Erfahrung nach-

gewiesen werden?        

Eignung der Richtlinienverfahren

Viele Unfallversicherungsträger favorisie-
ren die Verhaltenstherapie. Eine in Auf-
trag gegebene Literaturrecherche ergab, 
dass bislang nur für diese eine Wirksam-
keit nachgewiesen ist, somit wurde die 
Haltung der Unfallversicherungsträger 
bestätigt. 

Die Diskussion in der Expertenrunde 
ergab dagegen zu unserer Überraschung, 
dass die überwiegende Zahl der Teilneh-
mer der Ansicht ist, dass alle Richtlinien-
verfahren, nämlich analytische Psycho-
therapie, tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie und Verhaltenstherapie, 
als gleichwertig angesehen werden.

Zusatzqualifikation Traumatherapie 

Festgehalten wurde, dass Traumatherapie 
sowohl für ärztliche als auch für psycho-
logische Psychotherapeuten bereits Aus-
bildungsinhalt sei. Eine darüber hinaus-
gehende Zusatzqualifikation Traumathe-
rapie kenne das Berufsrecht nicht. 

Die Expertenrunde war sich einig, dass 
besondere Kenntnisse und Erfahrungen 
mit Akuttraumen bei den Fallkonstellatio-
nen der gesetzlichen Unfallversicherung 
unerlässlich sind. Schwierig war die Frage 
zu beantworten, wie diese spezielle Qua-
lifikation charakterisiert werden könnte:
F		Sollen die Anforderungen das Zer-

tifikat Spezielle Psychotraumathera-
pie (DeGPT), eine EMDR-Ausbildung 
(EMDR: „eye movement desensiti-
zation and reprocessing“) oder eine 
Weiterbildung in kognitiver Verhal-
tenstherapie fordern? 
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F		Oder gibt es sonstige vergleichbare 
Qualifikationen? 

Diesbezüglich zeigte die Expertenrun-
de Möglichkeiten auf, diejenigen, die das 
neue Modellverfahren erarbeiten, kamen 
jedoch bisher noch zu keinem Ergebnis.

Nachweis spezieller Erfahrung

Bisher wurde gefordert, dass nach der 
Approbation mindestens 3 Jahre Erfah-
rungen in einer entsprechenden Klinik 
zur Versorgung psychotherapeutischer 
Patienten notwendig sind. In der Ver-
gangenheit konnten jedoch sehr viele an 
und für sich geeignete Psychotherapeu-
ten nicht beteiligt werden, weil ihnen die-
se Erfahrungszeit fehlte. Es stellt sich da-
neben die Frage, ob dieses Auswahlkrite-
rium überhaupt sinnvoll ist. 

Die Expertenrunde beantwortete die-
se Frage recht eindeutig mit nein, da nach 
ihrer Einschätzung die Mindesttätigkeits-
dauer in einer Klinik kein Indikator für 
die Qualität der Behandlung darstellt. 

Kompetenz für Akuttraumen 

Abschließend stellte sich die Frage, wie 
eine Kompetenz für Akuttraumen defi-
niert werden kann:
F		Durch den Nachweis eigenverant-

wortlich durchgeführter Behand-
lungsstunden? Wenn ja, wie viele? 50 
oder gar mehr? 

F		Durch den Nachweis supervidier-
ter Fälle? Wenn ja, wie viele? 5, 7 oder 
mehr?

Wichtig ist auch die Aktualität der Kom-
petenz. Sollte hier festgeschrieben werden, 
dass zumindest ein Teil der durchgeführ-
ten Behandlungsstunden oder der super-
vidierten Fälle in den letzten 2 Jahren er-
folgte?

Fazit für die Praxis

Aus obigen Ausführungen wird ersicht-
lich, dass es mehr Fragen als Antworten 
gibt. In der Expertenrunde wurde im-
mer wieder betont, dass die individuelle 
Ausrichtung, Erfahrung und Umsetzung 
durch den Psychotherapeuten entschei-

dende Kriterien sind. Die DGUV muss hier 
jedoch, um die Strukturqualität bei der 
Beteiligung von Psychotherapeuten am 
Heilverfahren der gesetzlichen Unfallver-
sicherung zu sichern, eindeutige Qualifi-
kationsanforderungen formulieren.
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Zusammenfassung
Das zurzeit gültige Modellverfahren der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) zum Thema Trauma und Psy-
che stammt aus dem Jahr 2004 und bedarf 
der Überarbeitung, sowohl hinsichtlich seiner 
äußeren Form, die an die aktuellen Durch-
gangsarztanforderungen angeglichen wer-
den soll, als auch hinsichtlich des Verfahrens-
ablaufs, was sich deutlich problematischer 
gestaltet. Insbesondere ist die Festlegung der 
Qualifikation, über welche ein Psychothera-
peut verfügen muss, der für die Behandlung 
von bei einem Arbeitsunfall akut traumati-
sierten Patienten prädestiniert ist, nicht ein-
fach. Der aktuelle Stand der Diskussion be-
züglich dieser Frage wird vorgestellt. 
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Trauma and psyche. Is the 
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well organized? –  
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Abstract
The currently valid model procedure of the 
German statutory accident insurance (DGUV) 
relating to trauma and psyche dates back 
to 2004 and thus requires updating, both in 
terms of its outward form, which needs to 
be aligned with the current requirements 
on medical referees, and in terms of its pro-
cedure, a somewhat more problematic chal-
lenge. In particular, establishing the level of 
qualification required in a psychotherapist 
treating patients acutely traumatized in oc-
cupational accidents is complex. The present 
state of this debate is presented here.
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